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§ 252 ABGB a) entscheidungsfähiger
Personen

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)In eine medizinische Behandlung kann eine volljährige Person, soweit sie entscheidungsfähig ist, nur selbst

einwilligen. Eine medizinische Behandlung ist eine von einem Arzt oder auf seine Anordnung hin vorgenommene

diagnostische, therapeutische, rehabilitative, krankheitsvorbeugende oder geburtshilfliche Maßnahme an der

volljährigen Person. Auf diagnostische, therapeutische, rehabilitative, krankheitsvorbeugende, pflegerische oder

geburtshilfliche Maßnahmen von Angehörigen anderer gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe sind die §§ 252

bis 254 sinngemäß anzuwenden.

2. (2)Hält der Arzt eine volljährige Person für nicht entscheidungsfähig, so hat er sich nachweislich um die

Beiziehung von Angehörigen, anderen nahe stehenden Personen, Vertrauenspersonen und im Umgang mit

Menschen in solchen schwierigen Lebenslagen besonders geübten Fachleuten zu bemühen, die die volljährige

Person dabei unterstützen können, ihre Entscheidungsfähigkeit zu erlangen. Soweit sie aber zu erkennen gibt,

dass sie mit der beabsichtigten Beiziehung anderer und der Weitergabe von medizinischen Informationen nicht

einverstanden ist, hat der Arzt dies zu unterlassen.

3. (3)Kann durch Unterstützung im Sinn des Abs. 2 die Entscheidungsfähigkeit der volljährigen Person hergestellt

werden, so ist ihre Einwilligung in die medizinische Behandlung ausreichend, andernfalls ist nach § 253

vorzugehen.

4. (4)Von einer Aufklärung der von der Behandlung betroffenen Person oder ihrer Unterstützung im Sinn des Abs. 2

ist abzusehen, wenn mit der damit einhergehenden Verzögerung eine Gefährdung des Lebens, die Gefahr einer

schweren Schädigung der Gesundheit oder starke Schmerzen verbunden wären.
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